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PRESSEMITTEILUNG 12/41 
 

 

GEMA-Tarifreform für 2013 ausgesetzt 
Bundesvereinigung der Musikveranstalter verständigt sich mit 
GEMA auf Übergangsregelung für 2013 / Existenzgefährdende 
Gebührenerhöhungen erfolgreich verhindert / Planungs- und 
Rechtssicherheit erreicht 
 
(Berlin, 20. Dezember 2012) Tausende Betreiber von Clubs, Diskothe-
ken und Musikkneipen können aufatmen: Nach einem beispiellosen 
über Monate andauernden Verhandlungsmarathon über die GEMA-
Tarifreform konnte die Bundesvereinigung der Musikveranstalter er-
reichen, dass die GEMA auf eine Durchsetzung der im April veröffent-
lichten Tarife verzichtet. Damit können alle Veranstaltungen, u.a. in 
Clubs, Discotheken, Musikkneipen, Hotels- und Gaststätten, Tanz-
schulen, Varietébetrieben, Hallenbetrieben sowie auf Stadt- und Stra-
ßenfesten für 2013 auf der Basis der bewährten Alttarife  geplant und 
durchgeführt werden. DEHOGA-Präsident und Vorsitzender der Bun-
desvereinigung der Musikveranstalter Ernst Fischer: „Mit dieser Lö-
sung ist zumindest für 2013 die Zeit der existenziellen Ängste vieler 
Veranstalter beendet.“ 

Dafür musste die Bundesvereinigung der Musikveranstalter der GEMA ei-
nen Zuschlag für alle Veranstaltungen in Höhe von fünf Prozent für 2013 
zugestehen. Für Discotheken und Clubs wird ab den 1. April 2013 noch-
mals ein weiterer Zuschlag von zehn Prozent fällig. Allerdings werden ins-
besondere Clubs und Discotheken durch den Wegfall des Zuschlags für 
den Einsatz eines Laptops/PCs bzw. selbst gebrannter CDs (sogenannter 
Vervielfältigungszuschlag) ab dem 1. April 2013 entlastet. Dieser wird durch 
eine Anpassung des Tarifs VR-Ö ersetzt.  

Zur Klarstellung: Bei der nunmehr erzielten Kompromisslösung handelt es 
sich um eine Übergangsregelung für das Jahr 2013 ohne Präjudiz für die 
Folgejahre. So ist auch ausgeschlossen, dass seitens der GEMA für das 
Jahr 2013 Nachforderungen geltend gemacht werden. 

In der gestrigen Anhörung bei der Schiedsstelle des Deutschen Patent- und 
Markenamtes erfuhren die Beteiligten, dass voraussichtlich im April 2013 
mit einem Einigungsvorschlag der Schiedsstelle zu rechnen ist. Die Partei-
en haben dann die Möglichkeit, unter Berücksichtigung des Schiedsstellen-
spruchs eine tarifliche Neuregelung für 2014 zu finden.  
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Bezüglich der nicht vom Streit erfassten Tarife für Hintergrund- und Tonträ-
germusik, Radio und Fernsehwiedergabe etc. verständigte sich die Bun-
desvereinigung der Musikveranstalter mit der GEMA auf eine Erhöhung von 
2,2 Prozent ab 1. Januar 2013. 

Ernst Fischer: „Die Mitglieder der Bundesvereinigung der Musikveranstalter 
wie auch des DEHOGA dürfen versichert sein, dass wir unabhängig von 
dieser vertraglichen Vereinbarung mit der GEMA für das Jahr 2013 nicht 
nachlassen werden, gesetzgeberischen Handlungsbedarf anzumahnen. 
Einseitig veröffentlichte Tarife – zumal wenn sie mit existenzgefährdenden 
Erhöhungen einhergehen – dürfen erst dann zur Anwendung kommen, 
wenn die ordentlichen Gerichte rechtskräftig über die Angemessenheit der 
Tarife entschieden haben.“ 

 

Über die Bundesvereinigung der Musikveranstalter e.V.: 

Die Bundesvereinigung der Musikveranstalter e.V. ist die größte Musiknutzervereinigung in 
Deutschland. Ihre Mitglieder sind große Verbände, wie zum Beispiel der Deutsche Hotel- 
und Gaststättenverband e.V. (DEHOGA), der Handelsverband Deutschland e.V. (HDE), der 
Europäische Verband der Veranstaltungszentren e.V. (EVVC) oder der Tanzschulinhaber-
verband Swinging World e.V. Die Bundesvereinigung nimmt die Interessen ihrer Mitglieds-
verbände und deren Mitglieder, z.B. der Gastronomen,  Einzelhändler, Hallenbetreiber oder 
Tanzschulinhaber als gewerbliche Nutzer von musikalischen Urheber- und Leistungsschutz-
rechten auf dem Gebiet des Urheberrechts wahr und ist seit über 50 Jahren der größte Ta-
rifverhandlungspartner der GEMA, der GVL sowie anderer Verwertungsgesellschaften. 
 
 
 
 
 
 


